
der Verhandlung über den streitig gebliebenen Inhalt 
der Beurteilung gern. § 37 AGO durch Urteil abschlie
ßend entschieden werden. Für Vertagungen, Auf
lagenbeschlüsse und Aussetzungen des Verfahrens 
bleibt dann kein Raum mehr.
Die Entscheidung des Gerichts enthält bei notwendigen 
Korrekturen nach Ziff. 13 Buchst, b der Richtlinie 
stets eine Verpflichtung des Betriebes zur Änderung, 
Ergänzung bzw. völligen oder teilweisen Neufassung 
der Beurteilung. Es ist in keinem Falle die Aufgabe 
des Gerichts, eine Beurteilung selbst zu formulieren 
und etwa als Anlage dem Urteil beizufügen. Das Ge
richt würde sonst Leitungsfunktionen des Betriebes 
übernehmen. Das trifft auch dann zu, wenn es sich 
nur um geringe Veränderungen handelt, denn auch 
eine nur wenig veränderte Beurteilung muß neu ge
schrieben werden, damit ihr die Korrekturen nicht an
zusehen sind und vermieden wird, daß die alte Fas
sung der Beurteilung in den Kaderunterlagen ver
bleibt.
Verbindliche Maßstäbe, die das Gericht setzen muß, er
fordert es jedoch, die notwendigen Korrekturen in 
den Urteilstenor inhaltlich aufzunehmen, ohne sie 
wörtlich zu formulieren. Damit werden hohe Anforde
rungen an den Urteilstenor gestellt. Er muß die not
wendige Orientierung inhaltlich so konkret geben, daß 
das Gericht auch kontrollieren kann, ob die Korrek
turen vorgenommen wurden. Gleichzeitig muß klar 
erkennbar sein, welche Teile der Beurteilung nicht 
mehr verändert werden dürfen. Die Urteilsgründe 
können allenfalls für die Auslegung des Tenors her
angezogen werden, ihn aber nicht ersetzen.
Die gleichen Anforderungen müssen auch an die in
haltliche Ausgestaltung einer Einigung gestellt werden. 
Die Einigung muß aus sich heraus verständlich sein, 
damit sie durchgesetzt werden kann. Dabei ist es nicht 
die Aufgabe des Beschlußtenors, diese erforderliche 
Klarheit zu schaffen. Der Inhalt der Einigung muß 
vielmehr so konkret gehalten und formuliert sein, daß 
er nach der Bestätigung einem Urteilstenor gleich die 
Kontrolle der übernommenen Verpflichtungen zuläßt. 
Es darf also nur eine solche Einigung bestätigt werden, 
die diesen hohen Anforderungen entspricht; andern
falls ist die Bestätigung zu versagen und auf eine For
mulierung hinzuwirken, die die Einigung aus sich her
aus völlig verständlich macht.

Die Bestätigungsformel stellt mit dem Inhalt der Eini
gung eine Einheit dar. Durch die Bestätigung erlangt 
eine Einigung den Charakter eines Vollstreckungs
titels. Im Unterschied zu einem Urteil wird mit der 
Bestätigung nicht über ein streitiges Rechtsverhältnis 
entschieden, sondern darüber, ob der Inhalt der frei
willig vorgenommenen Bereinigung des Streites mit 
den Prinzipien unserer Gesetzlichkeit übereinstimmt. 
„Der Beschluß zur Bestätigung einer Einigung der Par
teien“ — wie in § 36 Abs. 1 Ziff. 2 AGO wörtlich for
muliert ist — hat deshalb nicht die Einigung selbst 
irgendwie zu ergänzen.
Liegt ein rechtskräftiges Urteil oder eine bestätigte 
Einigung vor, dann geht es darum, die darin enthal
tenen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Tätigkeit des 
Gerichts dabei ergibt sich aus den Bestimmungen über 
die Durchsetzung arbeitsgerichtlicher Streitigkeiten, 
wie Ziff. 14 der Richtlinie darlegt. Da nach § 53 AGO 
mit gerichtlichen Maßnahmen zur Durchsetzung eines 
Vollstreckungstitels erst nach 10 Tagen seit Eintritt der 
Rechtskraft begonnen werden darf, bedarf es einer 
ausdrücklichen Fristsetzung im Urteil nur, wenn im 
Einzelfall eine Korrektur binnen 10 Tagen nach 
Rechtskraft nicht möglich ist. Das müßte aber beson
ders nachgewiesen werden. Auch im Stadium der 
Durchsetzung des Vollstreckungstitels ist Wert auf dfe 
mündliche Erörterung der Gründe für die Nichterfül
lung zu legen. Ausgehend von der Erläuterung der 
Rechtslage, wird es in aller Regel möglich sein, die Be
teiligten zur Respektierung des Urteils anzuhalten, 
insbesondere, wenn ihnen begründet dargelegt wird, 
welche Teile der Entscheidung noch nicht erfüllt sind. 
Die dabei mögliche Androhung einer Ordnungsstrafe 
weist in erster Linie auf die Verbindlichkeit der ge
richtlichen Anordnung hin.
Ist der Werktätige oder der Betrieb mit den vom Ge
richt angeordneten Änderungen nicht einverstanden, 
gehen sie ihnen zu weit oder erscheinen sie ihnen un
zureichend, dann besteht die Möglichkeit, die Berech
tigung der Anordnungen gemäß § 47 AGO im Wege des 
Einspruchs (Berufung) durch das Bezirksgericht nach
prüfen zu lassen. Ist die Entscheidung aber rechtskräf
tig, so ist sie durchzusetzen. Damit wird eine zügigere, 
im Interesse der Werktätigen liegende Bereinigung von 
Streitigkeiten über den Inhalt von Beurteilungen er
reicht.

Die Durchsetzung des Plenarbeschlusses 
zu Rechtsfragen des Arbeitslohns

Der nachstehende Beitrag ist eine gekürzte Fassung 
des Berichts über die Durchführung des Beschlusses 
des Plenums des Obersten Gerichts vom 15. Septem
ber 1965 zur Tätigkeit der Gerichte bei der Entschei
dung von Arbeitsrechtssachen, besonders auf dem Ge
biet des Arbeitslohnes, den das Präsidium des Ober
sten Gerichts auf der 11. Plenartagung am 28. Septem
ber 1966 erstattet hat. D. Red.

Die auf der 7. Plenartagung des Obersten Gerichts am 
15. September 1965 behandelten Probleme des Arbeits
lohns1 spielen in der Rechtsprechung eine unterschied
liche Rolle. Im Bezirk Gera stiegen im IV. Quartal 1965 
und im I. Quartal 1966 die Lohnstreitigkeiten an. Im 
Bezirk Frankfurt (Oder) gab es bei Lohnstreitigkeiten 
generell eine rückläufige Tendenz und im Bezirk 
Magdeburg keine zahlenmäßigen Veränderungen im

1 Die Materialien der 7. Plenartagung sind in NJ 1965 S. 625 ff. 
veröffentlicht.

Vergleich zur Zeit vor der Plenartagung. In den Be
zirken Rostock und Cottbus traten die Probleme in der 
Rechtsprechung nicht besonders in Erscheinung.
Eine Konzentration von Streitfällen in bestimmten 
Wirtschaftsbereichen oder Territorien hat sich nach der
7. Plenartagung nicht gezeigt. Positiv ist, daß die Ma
terialien des Plenums zur Verhütung von Arbeitskon
flikten beigetragen haben. Dies zeigt sich z. B. an der 
Überwindung der allgemeinen und undifferenzierten 
Kennziffer „Arbeitsdisziplin“, denn nach der Plenar
tagung sind in der Rechtsprechung kaum noch Streit
fälle aus der Anwendung einer solchen Kennziffer 
aufgetreten. Streitfälle über die Gewährung von MDN- 
Beträgen bzw. Lohnprämien haben vom Umfang her 
keine große Bedeutung. Am häufigsten treten noch 
Streitfälle über die leistungsgerechte Entlohnung auf. 
Ihnen folgen Klagen wegen unrichtiger Anwendung 
des § 47 GBA (Leistungszuschläge).
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